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Rahmenrichtlinie Rheinisches Revier vom 01.01.2021 
Fördersatzerlass

1. Für Gemeinden und Gemeindeverbände im Rheinischen Revier 
beträgt der regelmäßige Fördersatz abweichend von Nummer 6.3 
der Rahmenrichtlinie bis zu 95 % der förderfähigen Ausgaben.

2. Die Förderquote für Gemeinden und Gemeindeverbände reduziert 
und erhöht sich sodann wie folgt:

o Abschlag von 2,5 %-Punkten bei Abundanz der Kommune, 
o Abschlag von 2,5 %-Punkten bei - mit Bezug zum Landes

durchschnitt - unterdurchschnittlicher Arbeitslosenquote 
o Zuschlag von 2,5 %-Punkten bei finanzschwachen Kommu

nen,
o Zuschlag von 2,5 %-Punkten bei - mit Bezug zum Landes

durchschnitt - überdurchschnittlicher Arbeitslosenquote.

3. Als „finanzschwach“ gelten im Rahmen dieses Erlasses in Nord
rhein-Westfalen Kommunen ohne ausgeglichenen Haushalt und 
ohne genehmigtes Haushaltssicherungskonzept (Nothaushalts
kommunen einschließlich überschuldeter Kommunen), Kommu
nen ohne ausgeglichenen Haushalt mit genehmigtem Haushalts
sicherungskonzept sowie Kommunen, die bei ausgeglichenem 
Haushalt aufgrund einer bestehenden bilanziellen Überschuldung 
zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichtet 
sind.

4. Die Regelung ist entsprechend anzuwenden auf juristische Perso
nen, die sich zu 100% in kommunaler Hand befinden, mit der Maß
gabe, dass die Förderquote nach vorstehenden Nummern 1 und 2 
auf maximal 97,5 % begrenzt ist.
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5. Ausschlaggebend für die Festlegung des Haushaltsstatus ist der 
31.12. des vorangegangenen Kalenderjahres. Bemessungsgrund
lage für die Arbeitslosenquote eines Antragstellers ist der Mittel
wert der letzten beiden Kalenderjahre.

6. Diese Regelung tritt am 09.06.2023 in Kraft und tritt mit Ablauf des 
08.06.2025 außer Kraft.
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